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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Sitzung des Innenausschusses am 23.11.2023 
Antrag der Fraktion der SPD vom 13.11.2023 
,,Sachstand bei der Neufassung von § 116 LBG" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Sachstand bei der Neufas

sung von§ 116 LBG". 

Mit freundlichen Grüßen 

(~N 
Herbert Reul MdL 

. November 2023 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 23.11.2023 

:zu dem Tagesordnungspunkt 

,,Sachstand bei der Neufassung von§ 116 LBG" 

Antrag der Fraktion der SPD vom 13.11.2023 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Nord

rhein-Westfalen (LBG NRW) befindet sich derzeit noch in der nichtöffent

lichen Verbändeanhörung. Die Frist für die Einreichung der Stellungnah

men der Verbände endete am 29.09.2023. Sechs Stellungnahmen von 

insgesamt zehn Verbänden sind eingegangen, die aktuell noch ausge

wertet werden. 

Am 08.11.2023 fand ein Termin zur Erörterung der Stellungnahmen mit 

den Verbänden und dem Ministerium des Innern statt. Diese Erörterung 

nach § 93 Absatz 1 Satz 2 LBG NRW erfolgte auf Bitten der Verbände. 

Nach Auswertung der Ergebnisse der Verbändeanhörung sind eine er

neute Ressortabstimmung sowie Kabinettbefassung geplant. Mit dem 

Gesetzentwurf wird weiterhin das Ziel verfolgt, eine rechtsklare und 

-sichere Regelung für den Ruhestandseintritt aller feuerwehrtechnischen 

Beamtinnen und Beamten zu schaffen. 

Aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Verbändeanhörung inklusive des Er

örterungstermins wird der Zeitplan entsprechend angepasst. Somit wird 

das Gesetz voraussichtlich erst im laufe des Jahres 2024 in Kraft treten 

können. 
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